
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 29.10.2019 

KT-Drucksache Nr. X-0059 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2020;  
Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonischen Betreuu ngsverein e. V. (DBV) im 
Landkreis Reutlingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Haushaltsjahr 2020 werden für einen Zuschuss an den Diakonischen Betreuungsver-

ein im Landkreis Reutlingen e. V. 40.000,00 EUR im Teilhaushalt 4 bei Produktgruppe 
31.60 eingestellt. 

 
2. Die Mittelfreigabe steht unter dem Vorbehalt der Erhöhung des Landeszuschusses in 

gleicher Höhe. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 14.350,00 EUR werden mit einem 
Sperrvermerk versehen, über dessen Freigabe der Sozial-, Schul- und Kulturausschuss 
entscheidet.  

 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, über den jeweiligen Betrag eine Zuwendungsvereinba-

rung mit einer 3-jährigen Laufzeit und einer Dynamisierung von 2 % pro Jahr abzu-
schließen. Die Dynamisierung in den Jahren 2021 und 2022 steht unter dem Vorbehalt 
der Bereitstellung der Haushaltsmittel. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition:  282.100,00 EUR 

Anteil Landkreis:   40.000,00 EUR 

Teilhaushalt: 4 
Produktgruppe: 31.60 

Im Haushaltsplanentwurf 2020 
veranschlagte Haushaltsmittel:    25.650,00 EUR 
 
Über die Änderungsliste für 
das Jahr 2020 einzustellen:    14.350,00 EUR  

jährlicher Folgeaufwand: In vergleichbarer Höhe 
 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Der Diakonische Betreuungsverein im Landkreis Reutlingen e. V. (DBV) hat den als Anlage 1 
beigefügten Antrag gestellt.  
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Der Verwendungsnachweis 2018, der Haushalt 2019 sowie der Haushaltsplanentwurf 2020 
sind als Anlage 2 beigefügt. 
 
Neben der bisherigen Förderung (25.100,00 EUR im Jahr 2019) beantragt er die Erhöhung 
der Förderung des Landkreises auf das vom Land geplante Förderniveau von 
40.000,00 EUR. Damit könnten für die vom Land und Landkreis geförderte Querschnittsar-
beit insgesamt 0,775 Stellenanteile einer pädagogischen Fachkraft und 0,325 Stellenanteile 
für eine Verwaltungskraft bereitgestellt werden (insgesamt 1,1 Vollzeitäquivalente). Mit der 
geplanten Aufstockung um 0,325 VZÄ zuzgl. der Verwaltungskraft könnte auch der durch 
das Bundesteilhabegesetz entstehende Aufgabenzuwachs bewältigt werden. 
 
Eine institutionelle Förderung vom Land Baden-Württemberg und dem Landkreis erhält der 
DBV nur für die sogenannte Querschnittsarbeit. Dazu gehört insbesondere die Gewinnung 
und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern. Der andere Tätigkeitsschwerpunkt des DBV, 
die Durchführung von rechtlichen Betreuungen, wird über die Justizverwaltung finanziert. Die 
Vergütungssätze wurden 2019 erstmals seit 2005 erhöht. 
 
Das Land Baden-Württemberg plant für den Doppelhaushalt 2020/2021 eine Erhöhung der 
Förderung der Betreuungsvereine auf 0,8 Mio. EUR im Bereich der Querschnittsarbeit. Da-
von würde auf den DBV im Landkreis Reutlingen e. V. ein Anteil in Höhe von ca. 40.000,00 
EUR entfallen.   
 
Ob die Landesgelder tatsächlich im Doppelaushalt 2020/2021 eingestellt werden ist noch 
offen. Das Land geht bisher bei seiner Förderung von einer kommunalen Mitfinanzierung in 
gleicher Höhe aus. Es ist zu erwarten, dass dies auch bei einer höheren Fördersumme so 
sein wird. Die zusätzlichen Mittel sollen deshalb mit einem Sperrvermerk versehen werden, 
über dessen Freigabe der Sozial-, Schul- und Kulturausschuss entscheidet. Nach Aufhebung 
des Sperrvermerks würde die Förderung im Jahr 2020 bei 40.000,00 EUR liegen. Ansonsten 
beträgt die Förderung 25.650,00 EUR. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Ausgangssituation 

 
Über die strukturelle Unterfinanzierung der Betreuungsvereine wurde in der Vergangen-
heit mehrfach ausführlich berichtet (vergleiche KT-Drucksachen Nrn. VIII-0379 und  
IX-0186). Zuletzt wurde über die Situation des DBV im Landkreis Reutlingen e. V. mit 
KT-Drucksache Nr. IX-0578 zum Haushalt 2019 berichtet. Die Verwaltung wurde vom 
Kreistag ermächtigt, eine Zuwendungsvereinbarung mit 3-jähriger Laufzeit abzuschlie-
ßen und, vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln, eine jeweils 2%-ige Dy-
namisierung im 2. und 3. Jahr vorzunehmen. Der DBV konnte aufgrund des zu erwar-
tenden Aufgabenzuwachses und der angespannten finanziellen Situation die Vereinba-
rung nur für 1 Jahr abschließen.  
 
Diverse Konsolidierungsmaßnahmen und Vorschläge zur Verbesserung der Einnahme-
situation des DBV wurden auf Initiative und mit Unterstützung der Betreuungsbehörde 
des Kreissozialamtes in den vergangenen Jahren erarbeitet. Darüber hinaus konnten die 
Eigenmittel des DBV aus Mitgliedsbeiträgen, Honoraren etc. im Jahr 2018 von 
11.000,00 EUR auf 17.000,00 EUR erhöht werden. Damit lassen sich jedoch nicht die 
strukturellen Finanzierungsdefizite von Bund und Land kompensieren.  
 
Mit Schreiben vom 28.06.2019 hat der DBV beantragt, die bisherige Förderung des 
Landkreises ab dem Jahr 2020 auf 40.000,00 EUR zu erhöhen und damit auf dasselbe 
Niveau wie die erwartete Landesförderung anzupassen.  
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2. Aufgaben des Diakonischen Betreuungsvereins (DBV ) 
 

2.1. Querschnittsarbeit 
 

Die Betreuungsvereine nehmen im Betreuungsrecht nach den §§ 1908 ff. des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) wichtige Querschnittsaufgaben wahr. Im Wesentli-
chen sind dies: 
 
− die Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an ehrenamtlichen rechtli-

chen Betreuern und deren Begleitung; 
− verschiedene Aktivitäten zur Weiterentwicklung eines qualitativ guten Betreu-

ungswesens; hierzu gehören auch jährliche Informations- und Präventions-
veranstaltungen (z. B. zu den Themen Vorsorgevollmacht oder freiheitsent-
ziehende Maßnahmen); 

− das Hinwirken auf die Vermeidung von nicht zwingend notwendigen rechtli-
chen Betreuungen; 

− die Unterstützung, Begleitung und Beratung Bevollmächtigter.  
Gerade in diesem Bereich kommen durch die Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes (BTHG) zusätzliche Aufgaben auf die Betreuungsvereine zu. Der 
DBV berät - auch individuell - zu den Veränderungen im Bereich der Einglie-
derungshilfe und führt Informationsveranstaltungen zu den gesetzlichen Neue-
rungen im Sozialrecht gemeinsam mit dem Eingliederungshilfe- und Sozialhil-
feträger durch.  

 
2.2. Vereinsbetreuungen  
 

Beim Führen eigener Betreuungen orientiert sich die Betreuungsarbeit innerhalb 
der Betreuungsvereine grundsätzlich am Wohl der Betroffenen, ihren Wünschen 
und Lebensentwürfen. Sinn und Zweck rechtlicher Betreuung sind die parteiliche 
Vertretung des zu betreuenden Menschen, seine Rehabilitation und Teilhabe an 
der Gesellschaft.  
 
Betreuungsvereine sichern außerdem in ihrem Aufgabenbereich „Vereinsbetreu-
ung“ eine fachlich qualifizierte Arbeit und Begleitung der Betreuer. Die bei der Ver-
einsbetreuung gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden an die ehren-
amtlichen Betreuer weitergegeben. 

 
3. Finanzierung 
 

Die Tätigkeit der Betreuungsvereine finanziert sich aus unterschiedlichen Quellen: 
 

3.1 Landesförderung 
 
Das Land fördert die Querschnittstätigkeit der Betreuungsvereine im Rahmen der 
Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungs-
vereinen vom 22.06.2015. Die Landesförderung setzt sich zusammen aus einer 
Grundförderung für die Anzahl der Beschäftigten sowie einer Zusatzförderung 
nach der Anzahl der gewonnenen bzw. begleiteten ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuer, Informationsveranstaltungen oder die Anzahl der Beratungen und 
Begleitungen von Bevollmächtigten. Die Maximalförderung für den Betreuungsver-
ein Reutlingen liegt derzeit bei 24.600,00 EUR.  
 
Das Land plant für den Doppelhaushalt 2020/2021 eine Erhöhung der Landesmit-
tel zwischen 0,8 Mio. und 1,0 Mio. EUR. Davon würden auf den DBV im Landkreis 
Reutlingen e. V. ca. 40.000,00 EUR bis maximal 44.000,00 EUR entfallen.  
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3.2 Förderung des Landkreises  

 
Die Förderung des Landkreises dient ebenfalls der notwendigen Querschnittsar-
beit. Das Land geht in seiner Verwaltungsvorschrift davon aus, dass die Kommu-
nen die Betreuungsvereine mindestens in gleicher Höhe wie das Land fördern. Ei-
ne Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Im Entwurf des Kreishaushalts für das 
Jahr 2020 ist ein Fördervolumen von rund 25.650,00 EUR eingeplant. Die Diffe-
renz zur erwarteten Landesförderung von 40.000,00 EUR würde bei einer paritäti-
schen Finanzierung durch den Landkreis demnach bei 14.350,00 EUR liegen.  
 

3.3 Vereinsbetreuertätigkeit 
 
Aus dieser Tätigkeit ergeben sich im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 
147.000,00 EUR. Dem gegenüber liegen die sonstigen Einnahmen im Jahr 2019 
nur bei 61.600,00 EUR. 
 
Die Vereinsbetreuertätigkeit wird über die Justizverwaltung mit einem Pauschal-
satz vergütet, der seit 2005 nicht erhöht wurde. Die im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung geplante Erhöhung der Betreuervergütung ist inzwischen zum 
27.07.2019 in Kraft getreten. Sie soll um ca. 17 % höhere Vergütungen bringen. 
Der Anstieg der Betreuungsvergütung fällt allerdings je nach Betreuungsfall sehr 
unterschiedlich aus. So haben z. B. länger laufende Betreuungen eine geringere 
Erhöhung zu verzeichnen als kürzere. Neufälle werden höher vergütet als Be-
standsfälle. 
 
Der vom DBV eingereichte Wirtschaftsplan 2020 geht von einer durchschnittlichen 
Erhöhung der Betreuervergütung von 15 % aus. Dabei wurden circa 1.800,00 EUR 
Einnahmen pro Betreuungsfall zugrunde gelegt. Kalkuliert sind im Jahresdurch-
schnitt 105 Betreuungen.  
 
Von der Betreuungsbehörde kam neben den in den Vorjahren bereits gemachten 
Vorschlägen zur Einnahmeverbesserung  (z. B. durch Tandem-Betreuungen) die 
Anregung, durch die Übernahme von Verfahrenspflegschaften zusätzliche Ein-
nahmen zu generieren.  
 
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Finanzierung der Vereinsbetreuertä-
tigkeit aufgrund dieser Maßnahmen vorerst insgesamt auskömmlich sein wird. 
 

3.4 Eigenmittel des Vereins  
 

Der DBV kann durch Honorare (z. B. bei Vorträgen, durch Bußgelder, die ihm 
zugwiesen werden, oder durch Spenden sowie durch die Mitgliedsbeiträge auch 
selbst Mittel erwirtschaften. Insbesondere aufgrund einer Erhöhung der Mitglieds-
beiträge konnten die Eigenmittel im Jahr 2018 von circa 11.000,00 EUR auf circa 
17.000,00 EUR erhöht werden. Die Höhe der Spenden und zugewiesenen Buß-
gelder sind allerdings keine verlässlichen Konstanten in der Finanzierung.   
 

4. Personalsituation des DBV 
 

 Der DBV im Landkreis Reutlingen e. V. musste die Querschnittsarbeit im Jahr 2019 
deutlich reduzieren. Eine Personalaufstockung der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des 
DBV ist geplant, um die Querschnittsarbeit auch in Zukunft ausreichend sicherstellen zu 
können. 
 
Der bisherige Geschäftsführer wird zum 01.03.2020 in den Ruhestand treten. Die Nach-



- 5 - 

folge konnte bereits geregelt werden.  
 
Ab Dezember 2019 sollen die noch laufenden Betreuungen des bisherigen Geschäfts-
führers (aktuell 14 Personen) auf eine neue hauptamtliche Kraft übertragen werden.  
 
Die Stelle soll mit einem Umfang von 90 %  ausgeschrieben werden. Davon sind  55 % 
für die Übernahme von Betreuungen vorgesehen und 35 % für die Querschnittsarbeit. 
 

5. Bewertung 
 

Die Betreuungsvereine sind ein wesentlicher Bestandteil des Betreuungswesens. Sie 
leisten in erster Linie einen Beitrag zur Entlastung der Justizverwaltung (Betreuungsge-
richte), aber auch der Betreuungsbehörden. Sie sorgen für die Funktion des ehrenamtli-
chen Betreuungswesens, indem sie hierfür besonders qualifiziertes Personal, Bera-
tungsleistungen sowie organisatorische und strukturelle Unterstützung bieten. 
 
Die rechtliche Betreuung gewinnt aufgrund der demografischen Entwicklungen, verbun-
den mit der Auflösung unterstützender Familienstrukturen, weiter an Bedeutung. Ein 
weiterer wesentlicher Aspekt kommt durch das Bundesteilhabegesetz, hier vor allem 
durch die im Jahr 2020 in Kraft tretende 3. Reformstufe hinzu.  
 
Der Aufwand und die Komplexität der Anforderungen des BTHG an die Menschen mit 
Behinderung zur Stärkung ihrer Selbstständigkeit überfordert viele Betroffene und deren 
Angehörige. Diese haben bisher oft die ehrenamtliche rechtliche Betreuung übernom-
men. Dies zeigen die stark zunehmenden Anfragen an den DBV und die Betreuungsbe-
hörde. Viele Angehörige streben trotz intensiver Aufklärungsarbeit und Unterstützungs-
leistungen sowohl des Eingliederungshilfeträgers als auch des DBV und der Betreu-
ungsbehörde einen Betreuerwechsel hin zu einer professionellen rechtlichen Betreuung 
an.  
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, dass die Landkreisförderung maximal an die paritäti-
sche Höhe des Landeszuschusses angeglichen wird. Die Mittelerhöhung über die übli-
che Dynamisierung im Jahr 2020 hinaus sollte mit einem Sperrvermerk versehen wer-
den, über dessen Freigabe der Sozial-, Schul- und Kulturausschuss entscheidet, bis klar 
ist, in welcher Höhe die Landesförderung bewilligt wird.  
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